
 
 

 
 
 
 
 
 

Richtlinien zur Betreuung 
im Rahmen der „Hausaufgabenhilfe“ 

in der Grundschule Wiesenbach 
 

1. Die Gemeinde Wiesenbach führte auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom  
     07. April 2005 ergänzend zum Unterricht die Hausaufgabenhilfe in der Grundschule 
     Wiesenbach mit Beginn des Schuljahres 2005/2006 ein. Mit Beschluss vom 13.03.2008  
     wurden die Betreuungskosten neu festgelegt. 
2. Die Hausaufgabenhilfe ist eine unterstützende Maßnahme für Schüler/innen (max. 10 

Kinder) mit Lernschwierigkeiten. Die Meldung erfolgt durch die Lehrerschaft der 
Grundschule Wiesenbach. Ein Anspruch auf Aufnahme in die Gruppe durch die Eltern 
besteht nicht. 

3. Die Betreuung findet statt von montags bis donnerstags in der Zeit von 14.00 – 15.30 
Uhr an Schultagen 

4. Die Betreuung erfolgt nur bei Bedarf und wenn die Kosten durch Zuschüsse und 
Entgelte der Eltern weitgehend gedeckt sind.  

5. Die Gemeinde stellt die erforderlichen Räume zur Verfügung, stellt die 
Betreuungsperson ein und vergütet diese. 

6. Bei unvorhersehbarem kurzfristigen Ausfall der Betreuungsperson besteht kein 
Anspruch auf Betreuung. Die Kinder bzw. Eltern werden entsprechend benachrichtigt. 

7. Die Anmeldung erfolgt von Beginn bis zum Ende des Schuljahres. 
Anmeldungen während des Schuljahres ( z.B. bei Zuzug ) sind möglich.  
Kündigungen seitens der Eltern (z.B. Wegzug) sind nur zum Ende eines 
Kalendervierteljahres möglich, wobei die Kündigung mindestens 1 Monat vor dem 
letzten Betreuungstag schriftlich bei der Gemeinde eingereicht werden muss. 

8.  Die Kosten der Betreuung abzüglich evtl. Zuschüsse des Landes werden von den  
     Eltern der betreuten Kinder getragen. Das halbjährlich zu zahlende Entgelt wird für  
     jedes Schuljahr neu berechnet und die Höhe durch den Gemeinderat beschlossen.  
9. Das Entgelt wird halbjährlich im Voraus fällig und ist per Bankeinzug (erstmals 

unmittelbar nach der Anmeldung und zum 01.04. des laufenden Schuljahres) zu zahlen. 
(Einzugsermächtigung siehe Anmeldeformular).  

 
 
Wiesenbach, den 14.03.2008 
 
 
 
Eric Grabenbauer, Bürgermeister 
 
 
 
Anmerkung : Im Schuljahr 2009/2010 beträgt das Entgelt 120,00 € pro Halbjahr 
 

 BÜRGERMEISTERAMT WIESENBACH IM NATURPARK NECKARTAL-ODENWALD 


